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(54) Einsteckschloss

(57) Die Erfindung betrifft ein Einsteckschloss (10)
mit einem Schlosskasten (12) und einem zwischen einer
Ruhelage und einer Verriegelungslage verschiebbaren
Riegel (16), einem einen Schließbart (20) aufweisenden
Schließzylinder (24), wobei der Schließbart (20) beim
Vorschließen des Riegels (16) in einen am Riegel (16)
vorgesehenen Riegelantrieb (18) eingreift, und mit einer
mittels des Schließbarts (20) verlagerbare Zuhaltung
(26), welche bei vorgeschlossenem Riegel (16) diesen
in der Verriegelungslage sichert, wobei eine Sperre (34)
vorgesehen ist, die bei vorgeschlossenem Riegel (16)
eine Verlagerung der Zuhaltung (26) verhindert.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Einsteckschloss mit
einem Schlosskasten und einem zwischen einer Ruhe-
lage und einer Verriegelungslage verschiebbaren Rie-
gel, einem einen Schließbart aufweisenden Schließzy-
linder, wobei der Schließbart beim Vorschließen des Rie-
gels in einen am Riegel vorgesehenen Riegeltrieb ein-
greift, und mit einer mittels des Schließbarts verlagerba-
ren Zuhaltung, welche bei vorgeschlossenem Riegel die-
sen in der Verriegelungslage sichert.
[0002] Einsteckschlösser werden in hierfür vorgese-
hene Aufnehmungen im Türblatt eingeschoben, wobei
quer zum Türblatt und zum Einsteckschloss ein
Schließzylinder, insbesondere ein Profilzylinder, einge-
schoben wird. Besonders schlanke Einsteckschlösser
können als Rohrrahmenschlösser in Rohrrahmentürpro-
filen verwendet werden. Dabei spielt als wichtiges Pro-
duktmerkmal das sogenannte Hinterdornmaß, also das
Maß hinter dem Profilzylinder, eine große Rolle. Bedingt
durch den Schließkreis des Profilzylinders hat sich die-
ses Maß als Hinterdornmaß etabliert und soll nicht über-
schritten werden. Bei einschlägigen Rohrrahmenschlös-
sern ist dieses Maß auf 15,5 mm festgelegt.
[0003] Ein wichtiges Merkmal dieser Rohrrah-
menschlösser ist trotz ihrer schlanken Bauweise den-
noch ein großes Ausschlussmaß des Riegels zu erzielen,
um eine große Einbruchhemmung zu generieren. Rea-
lisiert wird dieses große Ausschlussmaß bei größeren
Dornmaßen, indem der Schließzylinder zweimal betätigt
wird. Bei kleineren Dornmaßen wird eine Übersetzung,
ein sogenannter Riegeltrieb, eingesetzt. Mit diesem Rie-
geltrieb muss der Riegel für einen größeren Ausschluss
nur einmal vorgeschlossen werden. Es besteht aber nun
die Möglichkeit, dass der Schließzylinder bei nicht abge-
zogenem Schlüssel nochmals betätigt werden kann, was
dazu führt, dass die Zuhaltung des Schlosses, welche
den Riegel in der vorgeschlossenen Position sichert, an-
gehoben wird. Hierdurch wird die Sicherung des Riegels
aufgehoben, das heißt der Riegel wird entsperrt und kann
nunmehr ohne Widerstand eingeschoben werden. Dies
ist immer dann der Fall, wenn der Schlüssel aus dem
Profilzylinder nicht abgezogen wird.
[0004] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, ein Einsteckschloss bereitzustellen, welches auch
bei nicht abgezogenem Schlüssel eine größere Ein-
bruchsicherheit aufweist.
[0005] Diese Aufgabe wird bei einem Einsteckschloss
der eingangs genannten Art erfindungsgemäß dadurch
gelöst, dass eine Sperre vorgesehen ist, die bei vorge-
schlossenem Riegel direkt oder indirekt eine Verlage-
rung der Zuhaltung verhindert.
[0006] Beim erfindungsgemäßen Einsteckschloss
kann bei vorgeschlossenem Riegel und im Profilzylinder
steckendem Schlüssel die Zuhaltung durch Betätigen
des Profilzylinders in Schließrichtung nicht aus ihrer Si-
cherungsstellung ausgehoben werden, da dies durch ei-
ne Sperre verhindert wird. Es besteht also keine Gefahr,

dass bei im Profilzylinder steckendem Schlüssel der Pro-
filzylinder anders als mit dem Schlüssel betätigt und
durch Manipulation von außen der Riegel zurückge-
drückt wird. Ein derartiges erfindungsgemäßes Einsteck-
schloss besitzt eine wesentlich höhere Einbruchsicher-
heit als herkömmliche Einsteckschlösser.
[0007] Bei einem bevorzugten Ausführungsbeispiel ist
die Sperre zwischen einer Ruhelage und einer Sperrlage
verlagerbar, insbesondere verschwenkbar. Dabei kann
die Sperre bevorzugt als schwenkbar gelagerte Klappe
ausgebildet sein. Derartige Sperren besitzen den we-
sentlichen Vorteil, dass sie einfach herstellbar und ein-
fach verlagerbar sind. Es bedarf lediglich einer einfachen
Ansteuerung mittels einer oder mehrerer Bauteile, um
die Sperre von der einen in die andere Lage zu bewegen.
[0008] Bevorzugt ist die als Klappe ausgebildete Sper-
re bei einem Ausführungsbeispiel in der Decke und/oder
im Boden des Schlosskastens schwenkbar gelagert. Um
den Schwenkweg auf einfache Weise begrenzen zu kön-
nen, weist die Klappe wenigstens einen parallel zur
Schwenkachse abragenden Zapfen auf, der in der Decke
und/oder im Boden des Schlosskastens in einem
Langloch geführt ist. Die Klappe kann also vom einen bis
zum anderen Anschlag des Langlochs bewegt werden
und nimmt dabei die Ruhelage oder die Sperrlage ein.
[0009] Bei einem bevorzugten Ausführungsbeispiel
greift die Sperre in ihrer Sperrlage in den Schließkreis
des Schließbarts ein. Auf diese Weise wird die Bewe-
gung des Schließbarts blockiert, so dass dieser an einer
Weiterbewegung gehindert wird. Bevorzugt drängt bei
an der Sperre anliegendem Schließbart dieser die Sperre
weiter in die Sperrlage. Nach Art einer Selbsthemmung
kann der Schließbart in dieser Richtung nicht mehr wei-
tergedreht werden.
[0010] Eine sichere Positionierung der Sperre in ihrer
Sperrlage wird dadurch erreicht, dass die Sperre bei vor-
geschlossenem Riegel von der Zuhaltung in ihrer Sperr-
lage gehalten wird. Die Zuhaltung blockiert also nicht nur
den Riegel und verhindert ein Zurückschieben des Rie-
gels, sondern hält auch die Sperre in ihrer Sperrlage und
verhindert dadurch, dass der Schließbart die Zuhaltung
aushebt.
[0011] Bei einer Weiterbildung der Erfindung ist vor-
gesehen, dass die Sperre bei eingezogenem Riegel vom
Riegel oder dessen Riegeltrieb in der Ruhelage gehalten
wird. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass der
Schließbart, dessen Aufgabe es ist, den Riegel vorzu-
schließen, mit Sicherheit diese Aufgabe erfüllen kann,
da die Sperre ihre Ruhelage einnimmt und daher nicht
in den Schließkreis des Schließbartes eingreift.
[0012] Die Positionierung der Sperre im Schlosska-
sten ist so gewählt, dass sich die Sperre bei einer
Schließbewegung des Schließbarts zwischen dessen
Ruhelage, in welcher der Schlüssel in den Schließzylin-
der eingeführt werden kann, und der Zuhaltung befindet.
Der Schließbart trifft also ausgehend von der Ruhelage
und bei einer Drehung in Schließrichtung zuerst auf die
Sperre und dann auf die Zuhaltung, wenn sich die Sperre
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in ihrer Sperrlage befindet. Befindet sich die Sperre in
ihrer Ruhelage, liegt sie außerhalb des Schließkreises,
und der Schließbart kann ungehindert die Sperre pas-
sieren. Dann befindet sich der Riegel aber in der zurück-
geschlossenen Position, so dass er vorgeschlossen wer-
den kann.
[0013] Ein weiterer Vorteil wird darin gesehen, dass
die Sperre frei beweglich, das heißt federlos, gelagert
ist. Sie wird vom Riegel in ihrer Ruhelage und von der
Zuhaltung in ihrer Sperrlage gehalten. Einer Federunter-
stützung bedarf die Sperre daher weder in die eine noch
in die andere Richtung nicht.
[0014] Bevorzugt befindet sich die Sperre an der Rück-
seite des Schlosskastens, weshalb sie außerhalb von
Bewegungsbahnen von anderen Bauteilen liegt und le-
diglich in ihrer Sperrlage in den Schließkreis des
Schließbartes eingreift. Außerdem ist sie in dieser Posi-
tion optimal gegen Manipulation von außen geschützt.
[0015] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
ergeben sich aus den Unteransprüchen sowie der nach-
folgenden Beschreibung, in der unter Bezugnahme auf
die Zeichnung ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel im
Einzelnen beschrieben ist. Dabei können die in der
Zeichnung dargestellten sowie in der Beschreibung und
in den Ansprüchen erwähnten Merkmale jeweils einzeln
für sich oder in beliebiger Kombination erfindungswe-
sentlich sein.
[0016] In der Zeichnung zeigen:

Figur 1 eine Draufsicht auf ein Einsteckschloss bei
geöffnetem Schlosskasten und vorgeschlos-
senem Riegel und angehobener Zuhaltung;

Figur 2 die Ansicht gemäß Figur 1 bei vorgeschlos-
senem und mittels einer Zuhaltung gesicher-
tem Riegel;

Figur 3 die Ansicht gemäß Figur 1 ohne Sperre;

Figur 4 die Ansicht gemäß Figur 3 mit Sperre;

Figur 5 eine Ansicht auf die Rückseite des Einsteck-
schlosses;

Figur 6 einen Schnitt VI - VI gemäß Figur 5 bei zu-
rückgeschlossenem Riegel; und

Figur 7 eine vergrößerte Wiedergabe des Ausschnitts
VII gemäß Figur 2 bei vorgeschlossenem Rie-
gel.

[0017] In der Figur 1 ist ein Ausführungsbeispiel eines
erfindungsgemäßen Einsteckschlosses 10 dargestellt,
wobei die Decke abgenommen ist, so dass das Schlos-
seingerichte im Schlosskasten 12 erkennbar ist. Insbe-
sondere ist ein eine Schlossstulpe 14 durchgreifender
und vorgeschlossener Riegel 16 dargestellt, welcher ei-
nen Riegeltrieb 18 aufweist, in welchen ein Schließbart

20 eines als Profilzylinder 22 ausgebildeten Schließzy-
linders 24 eingreift. Der Riegel 16 wird mit einer einzigen
Umdrehung des Schließbartes 20 entgegen der Rich-
tung des Uhrzeigersinns auf seinen maximalen Aus-
schub vorgeschlossen. Weiterhin ist eine Zuhaltung 26
erkennbar, die an ihrem unteren Ende einen Hubarm 28
aufweist und über geeignete Führungen in vertikaler
Richtung, das heißt orthogonal, zur Bewegungsrichtung
des Riegels 18 im Schlosskasten 12 verschieblich ge-
führt ist. In Figur 1 ist erkennbar, dass der Hubarm 18
auf dem Schließbart 20 aufsitzt. Außerdem ist die Zuhal-
tung 26 mittels einer Feder in Richtung des Schließbartes
20 vorgespannt.
[0018] In der Figur 2 ist der Schließbart 20 um einen
Winkelbereich von etwa 45° weitergedreht und ist aus
dem Riegeltrieb 18 ausgetreten. Die unter Federkraft ste-
hende Zuhaltung 26 ist dem Schließbart 20 gefolgt und
hat sich abgesenkt, wobei der Hubarm 28 gerade noch
den Schließbart 20 berührt. Am oberen Ende weist die
Zuhaltung 26 eine Schulter 30 auf, die nunmehr den Rie-
gel 16 an seinem Riegelschwanz 32 hintergreift und da-
durch die vorgeschlossene Lage des Riegels 16 sichert.
[0019] Würde nun wie bei einem herkömmlichen Ein-
steckschloss der Profilzylinder 22 weiter entgegen der
Richtung des Uhrzeigersinns gedreht, dann schlägt der
Schließbart 20 wieder am Hubarm 28 an und hebt die
Zuhaltung 26 aus der in der Figur 2 dargestellten Lage
so weit an, bis die Schulter 30 sich oberhalb des Riegel-
schwanzes 32 befindet. Diese Position ist in der Figur 3
dargestellt. Der Riegel 16 kann nun mit einem geeigneten
Werkzeug aus seiner vorgeschlossenen Lage in den
Schlosskasten 12 eingedrückt werden, da die Zuhaltung
26 die vorgeschlossene Lage des Riegels 16 nicht mehr
sichert. Dies ist bei herkömmlichen Einsteckschlössern
mit Riegeltrieb und eintourigem Ausschluss immer dann
möglich, wenn nach dem Vorschließen des Riegels 16
vergessen wird, den Schlüssel aus dem Schließzylinder
24 abzuziehen. Der Schließzylinder 24 kann dann von
der dem Schlüssel gegenüberliegenden Seite gedreht
werden, so dass er die in der Figur 3 gezeigte Position
einnimmt. Das Schloss kann dann von außen durch Zu-
rückschieben des Riegels 16 aufgebrochen werden.
[0020] Dies wird dadurch verhindert, dass, wie in der
Figur 4 dargestellt, verhindert wird, dass der Schließzy-
linder 24 so weit gedreht werden kann, dass der
Schließbart 20 in Eingriff mit der Zuhaltung 26, insbeson-
dere deren Hubarm 28, kommt. Hierfür ist beim erfin-
dungsgemäßen Einsteckschloss 10 eine Sperre 34 vor-
gesehen, die als Klappe 36 ausgebildet ist, die an ihrer
Oberseite an einer Schwenkachse 38 schwenkbar gela-
gert ist. Die Schwenkachse 38 wird von einem in einer
Lageröffnung in der Decke des Schlosskastens 12 ein-
greifenden Zapfen gebildet. Das verschwenkbare Ende
40 der Klappe 36 weist zwei Zapfen 42 auf, die in jeweils
einem Langloch 44 (Figur 3) im Boden 46 und in der
Decke des Schlosskastens 12 geführt sind (siehe auch
Figur 5).
[0021] Die Klappe 36 ist so angeordnet, dass sie zwei
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Endlagen einnehmen kann, nämlich eine Ruhelage und
eine Sperrlage, welche in der Figur 4 dargestellt ist. In
der Sperrlage greift das verschwenkbare Ende 40 der
Klappe 36 in den Schließkreis 48, der mit gestrichelter
Linie z.B. in den Figuren 2 und 4 dargestellt ist, ein und
verhindert ein Weiterdrehen des Schließbarts 20 entge-
gen der Richtung des Uhrzeigersinns, wodurch verhin-
dert wird, dass der Schließbart 20 den Hubarm 28 berührt
und somit die Zuhaltung 26 aus der in der Figur 4 dar-
gestellten Lage aushebt. Der Riegel 16 wird also weiter-
hin von der Schulter 30, die sich hinter dem Riegel-
schwanz 32 befindet, gesichert.
[0022] Die Figur 5 zeigt eine Ansicht auf die Rückseite
des Einsteckschlosses 10 und es sind insbesondere der
Riegeltrieb 18 und die Klappe 36 erkennbar. Außerdem
befindet sich in der Ansicht der Figur 5 der Riegel 16 in
seiner in den Schlosskasten 12 zurückgeschlossenen
Position, in welcher der Riegeltrieb 18 eine Position ein-
nimmt, in welcher er maximal der Rückseite des Ein-
steckschlosses 10 angenähert ist. Außerdem ist erkenn-
bar, dass die Klappe 36 einen Lagerabschnitt 50 mit der
Schwenkachse 38 und einen Sperrabschnitt 52 mit den
Zapfen 42 aufweist.
[0023] Die Figur 6 zeigt den Schnitt VI - VI gemäß Figur
5 und es ist erkennbar, dass der Riegeltrieb 18 mit der
Außenseite seines hinteren Zahns 54 an der Vorderseite
des Sperrabschnitts 52 anliegt und dadurch die Klappe
36 außerhalb des Schließkreises 48 hält. In dieser Posi-
tion der Klappe 36 kann der Schließbart 20 die Klappe
36 passieren und in den Riegeltrieb 18 eintreten. Der
Riegel 16 kann also vorgeschlossen werden.
[0024] Die Figur 7 zeigt eine vergrößerte Wiedergabe
des Ausschnitts VII gemäß Figur 2, wobei in dieser Po-
sition des Riegeltriebs 18 der Riegel 16 vorgeschlossen
ist. Das hintere Ende des Zahns 54 liegt also nicht mehr
am Sperrabschnitt 52 der Klappe 36 an. Außerdem ist
die Zuhaltung 26, wie in Figur 2 dargestellt, abgesenkt
und die Schulter 30 befindet sich hinter dem Riegel-
schwanz 32. In dieser Position der Zuhaltung 26 liegt ein
Absatz 56 am oberen, neben der Schwenkachse 38 sich
befindenden und der Rückseite des Einsteckschlosses
10 zugewandten Abschnitt 58 der Klappe 36 an und ver-
schwenkt diese in Richtung des Uhrzeigersinns um die
Schwenkachse 38, so dass das freie, verschwenkbare
Ende 40 in den Schließkreis 48 des Schließbarts 20 ein-
tritt. Die Klappe 36 wird durch die in der Verriegelungs-
position sich befindenden, den Riegelschwanz 32 des
vorgeschlossenen Riegels 16 mit der Schulter 30 hinter-
greifenden Zuhaltung 26 sicher in der Sperrlage gehal-
ten. Dadurch wird verhindert, dass durch nochmaliges
Betätigen des Schließzylinders 24 in Vorschließrichtung
die Zuhaltung 26 aus der den Riegel 16 sichernden
Sperrlage ausgehoben wird.
[0025] Die Klappe 36 ist um die Schwenkachse 38 frei
beweglich und wird lediglich vom Riegeltrieb 18 in der
Ruhelage und von der Zuhaltung 26, insbesondere deren
Absatz 36, in der Sperrlage gehalten und bedarf keiner
Federkräfte zur Einnahme oder Sicherstellung der einen

oder anderen Endlage. Ein derartiges Einsteckschloss
10 bietet eine hohe Sicherheit gegen Einbruch.

Patentansprüche

1. Einsteckschloss (10) mit einem Schlosskasten (12)
und einem zwischen einer Ruhelage und einer Ver-
riegelungslage verschiebbaren Riegel (16), einem
einen Schließbart (20) aufweisenden Schließzylin-
der (24), wobei der Schließbart (20) beim Vorschlie-
ßen des Riegels (16) in einen am Riegel (16) vorge-
sehenen Riegelantrieb (18) eingreift, und mit einer
mittels des Schließbarts (20) verlagerbare Zuhal-
tung (26), welche bei vorgeschlossenem Riegel (16)
diesen in der Verriegelungslage sichert, dadurch
gekennzeichnet, dass eine Sperre (34) vorgese-
hen ist, die bei vorgeschlossenem Riegel (16) eine
Verlagerung der Zuhaltung (26) verhindert.

2. Einsteckschloss nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Sperre (34) zwischen einer
Ruhelage und einer Sperrlage verlagerbar, insbe-
sondere verschwenkbar ist.

3. Einsteckschloss nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Sperre (34) eine schwenkbar gelagerte Klappe (36)
ist.

4. Einsteckschloss nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Klappe (36) in der Decke
und/oder im Boden (46) des Schlosskastens (12)
schwenkbar gelagert ist.

5. Einsteckschloss nach Anspruch 3 oder 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Klappe (36) wenigstens
einen parallel zur Schwenkachse (38) abragenden
Zapfen (42) aufweist, der in der Decke und/oder im
Boden (46) des Schlosskastens (12) in einem
Langloch (44) geführt ist.

6. Einsteckschloss nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Sperre (34) in ihrer Sperrlage in den Schließkreis
(48) des Schließbarts eingreift.

7. Einsteckschloss nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass bei an der Sperre (34) anlie-
gendem Schließbart (20) dieser die Sperre (34) wei-
ter in die Sperrlage drängt.

8. Einsteckschloss nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Sperre (34) bei vorgeschlossenem Riegel (16) von
der Zuhaltung (26) in ihrer Sperrlage gehalten wird.

9. Einsteckschloss nach einem der vorhergehenden
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Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Sperre (34) bei eingezogenem Riegel (16) vom Rie-
gel (16) oder dessen Riegeltrieb (18) in der Ruhelage
gehalten wird.

10. Einsteckschloss nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Sperre (34) sich bei einer Schließbewegung des
Schließbarts (20) zwischen dessen Ruhelage und
der Zuhaltung (26) befindet.

11. Einsteckschloss nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Sperre (34) frei beweglich, das heißt federlos, gela-
gert ist.

12. Einsteckschloss nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sich
die Sperre (34) an der Rückseite des Schlosska-
stens (12) befindet.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Einsteckschloss (10) mit einem Schlosskasten
(12) und einem zwischen einer Ruhelage und einer
Verriegelungslage verschiebbaren Riegel (16), ei-
nem einen Schließbart (20) aufweisenden
Schließzylinder (24), wobei der Schließbart (20)
beim Vorschließen des Riegels (16) in einen am Rie-
gel (16) vorgesehenen Riegelantrieb (18) eingreift,
und mit einer mittels des Schließbarts (20) verlager-
baren Zuhaltung (26), welche bei vorgeschlossenem
Riegel (16) diesen in der Verriegelungslage sichert,
dadurch gekennzeichnet, dass eine als schwenk-
bar gelagerte Klappe (36) ausgebildete Sperre (34)
vorgesehen ist, die in ihrer Sperrlage in den
Schließkreis (48) des Schließbarts eingreift, so dass
bei vorgeschlossenem Riegel (16) eine Verlagerung
der Zuhaltung (26) verhindert wird.

2. Einsteckschloss nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Sperre (34) zwischen einer
Ruhelage und einer Sperrlage verlagerbar, insbe-
sondere verschwenkbar ist.

3. Einsteckschloss nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Klappe (36) in der Decke und/oder im Boden (46)
des Schlosskastens (12) schwenkbar gelagert ist.

4. Einsteckschloss nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Klappe (36) wenigstens einen parallel zur Schwenk-
achse (38) abragenden Zapfen (42) aufweist, der in
der Decke und/oder im Boden (46) des Schlosska-
stens (12) in einem Langloch (44) geführt ist.

5. Einsteckschloss nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei an
der Sperre (34) anliegendem Schließbart (20) dieser
die Sperre (34) weiter in die Sperrlage drängt.

6. Einsteckschloss nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Sperre (34) bei vorgeschlossenem Riegel (16) von
der Zuhaltung (26) in ihrer Sperrlage gehalten wird.

7. Einsteckschloss nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Sperre (34) bei eingezogenem Riegel (16) vom Rie-
gel (16) oder dessen Riegeltrieb (18) in der Ruhelage
gehalten wird.

8. Einsteckschloss nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Sperre (34) sich bei einer Schließbewegung des
Schließbarts (20) zwischen dessen Ruhelage und
der Zuhaltung (26) befindet.

9. Einsteckschloss nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Sperre (34) frei beweglich, das heißt federlos, gela-
gert ist.

10. Einsteckschloss nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
sich die Sperre (34) an der Rückseite des Schlos-
skastens (12) befindet.
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